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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des 
Ortsbezirkes Mainz-Kastel 

am 14.11.2006

Baumschutzsatzung 2006 (SV 144)

Beschluss Nr. 0120

Der Ortsbeirat stimmt dem Entwurf der Baumschutzsatzung mit folgenden Änderungen zu:

1. § 3 Absatz 1 soll lauten:
Von dieser Satzung geschützt sind Laubbäume mit einem Stammumfang ab 60 cm und 
Nadelbäume mit einem Stammumfang von 90 cm, jeweils gemessen in einer Höhe von 
100 cm über den Erdboden. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der 
Stammumfang unter dem Kronenansatz maßgebend. Bei mehrstämmigen Bäumen 
entscheidet die Summe der Einzelstammumfänge ab einem Einzelstammumfang von 30 
cm.

2. § 5 Absatz 4 soll lauten:
von einem Baum eine unmittelbare Gefahr für bestimmte Personen und Sachen ausgeht 
und die Gefahr nicht auf andere Weise mit zumutbaren Aufwand zu beheben ist.

3. § 7 Ergänzung zu Absatz 1:
Die Ersatzpflanzung(en) erfolgen zeitnah, spätestens innerhalb der nächsten 
Pflanzperiode.
Im jeweiligen Ortsteil darf sich das Mikroklima nicht verschlechtern und daher sollten 
Ersatzpflanzungen im betroffenen Ortsteil vorgenommen werden.

4. § 8 Ergänzung
Die Mittelvergabe aus dem Baumfonds erfolgt jährlich durch den Umweltausschuss.

+ +

Verteiler:

Dezernat VIII z.w.V. 

Schäfer
Ortsvorsteherin
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